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QUICK READ Bereits im Jahr 1919 hielt das Bundesgericht in seinem 
Entscheid i.S. «Columbus-AG» fest, dass das Hauptsteuerdomizil einer 
juristischen Person am tatsächlichen Mittelpunkt ihres Eigenlebens lie-
ge. Als der Gesetzgeber den Begriff der «tatsächlichen Verwaltung» im 
Jahr 1951 einführte, befanden sich die technologischen Hilfsmittel für 
Kommunikation und Computertechnologie in den Kinderschuhen. Im 
21. Jahrhundert hat das Mobiltelefon den Festnetzanschluss abgelöst 
und der Laptop den Aktenschrank ersetzt. Die grenzenlose Mobilität 
ermöglicht es Unternehmen, die «Geschäftsführung» unabhängig von 
Infrastruktur und Personal weltweit auszuüben.

Anhand des Praxisfalls eines international tätigen Unternehmensberaters 
soll aufgezeigt werden, dass die starren Kriterien der Rechtsprechung im 
Hinblick auf die heutigen global gelebten Geschäftsmodelle nicht mehr 
zu befriedigenden Lösungen führen. Berät ein Consultant Kundinnen 
auf der ganzen Welt, reist geschäftlich mehr als 300 Tage im Jahr, 
lebt in Hotelzimmern und Flugzeugen und «beschränkt» seine eigene 
Infrastruktur auf seinen Laptop und sein Mobiltelefon, lässt sich kaum 
einen Ort der tatsächlichen Verwaltung feststellen. Wird die «one-woman/
man-show» über eine im Ausland inkorporierte Gesellschaft betrieben, 
lässt sich das fiskalische Ende erahnen: Die im Ausland inkorporierte 
Gesellschaft wird qua Ort der tatsächlichen Verwaltung am Schweizer 
Wohnsitz des Unternehmers der unbeschränkten Steuerpflicht unter-
worfen. Wird, wie im vorliegenden Fall, die Geschäftsführung an meh-
reren Orten ausgeübt, stellt sich die Frage nach deren Schwerpunkt. Ist 
ein solcher jedoch nicht eindeutig auf kleinster geographischer Ebene zu 
identifizieren, wird in ständiger Gerichtspraxis der Wohnsitz der Trägerin 
der tatsächlichen Leitung als relevant angesehen. Das gilt unabhängig 
von der Tatsache, ob am Wohnsitz die Geschäftsführung tatsächlich aus-
geübt wird. Dabei wird der seit jeher verlangten Infrastruktur und deren 
einhergehenden physischen Beschaffenheit mehr Gewicht zugemessen 
als den heutigen technischen Möglichkeiten. Es bleibt zu wünschen, dass 
der Begriff des «Ortes der tatsächlichen Verwaltung» den Wandel der 
Zeit mitmacht und im Rahmen dessen Auslegung den Merkmalen der 
«Mobilität» und «Digitalisierung» mehr Rechnung getragen wird.
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1. Grundlagen

Juristische Personen sind auf aufgrund persönlicher 
Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz 
oder ihre tatsächliche Verwaltung im Kanton bzw. 
in der Schweiz befindet (Art. 20 Abs. 1 StHG und 
Art. 50 Abs. 1 DBG). Diese Bestimmung unterstellt 
somit nicht nur juristische Personen schweizerischen 
Rechts der unbeschränkten Steuerpflicht; sie erfasst 
vielmehr auch jene ausländischen juristischen Perso-
nen, die ihre Verwaltung in der Schweiz haben.

In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird 
der Begriff des Orts der tatsächlichen Verwaltung 
in der Rechtsprechung zum Verbot der interkanto-
nalen Doppelbesteuerung gemäss Art. 127 Abs. 3 der 
Bundesverfassung vom 18. April 1999 01 konkreti-
siert; dies im Wesentlichen zwecks Abgrenzung der 
Steuerhoheiten bei Konflikten zwischen den Kanto-
nen. Im Jahr 2003 wandte das Bundesgericht die für 
interkantonale Sachverhalte entwickelte Praxis erst-
mals auch für die Bestimmung der internationalen 
Steuerpflicht an. 02 Demnach erblickt das Bundesge-
richt auch im internationalen Kontext dort den Ort 
der tatsächlichen Verwaltung, wo eine Gesellschaft 
ihren wirtschaftlichen und tatsächlichen Mittelpunkt 
ihrer Existenz hat, 03 wo die normalerweise am Sitz 
ausgeübte Geschäftsführung besorgt wird, 04 wo 
die Fäden der Geschäftsführung zusammenlaufen 
und die wesentlichen Unternehmensentscheide ge-

01 Vormals Art. 46 Abs. 2 der Bundesverfassung  

 vom 29. Mai 1874.
02 Urteil des Bundesgerichts 2A.321/2003  

 vom 4. Dezember 2003, publ. in: StE 2005 B 71.31 Nr. 1.
03 Heilinger Roland/Maute Wolfgang, Der Begriff  

 der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen  

 und internationalen Verhältnis bei den direkten  

 Steuern, Teil 1, in: StR 63 (2008) 742 ff. m.Hw. auf  

 BGE 54 I 308 auch zum Folgenden (zit. Heilinger/ 

 Maute, Teil 1); so auch StRG ZH vom 25. März 2013,  

 1 DB.2021.2093 und 1 ST.2012.330, E. 2c.
04 BGE 50 I 104.
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fällt werden. 05 Massgebend ist somit der Ort, wo jene 
Handlungen ergriffen werden, welche in ihrer Gesamt-
heit der Erreichung des statutarischen Zweckes die-
nen. 06 Bei mehreren Orten ist der Schwerpunkt der 
Geschäftsführung massgebend. 07

Gegen oben sind sind diese Handlungen von den ty-
pischen Aufgaben der obersten Gesellschaftsorgane 
abzugrenzen, soweit sich diese auf die Kontrolle über 
die eigentliche Geschäftsleitung und gewisse Grund-
satzentscheide beschränkt. Gegen unten erfolgt die 
Abgrezung von der bloss administrativen Verwaltung 
bzw. der bloss untergeordneten Geschäftsleitung. So 
sind insbesondere Schreib- und Buchhaltungsarbei-
ten nicht geeignet, eine unbeschränkte Steuerpflicht 
aufgrund des Orts der tatsächlichen Verwaltung aus-
zulösen. Nicht entscheidend ist sodann der Ort der 
Verwaltungsratssitzungen, der Generalversammlun-
gen oder der Wohnsitz der Aktionärinnen. 08  Letzterer 
wird wiederum gerne als letztes Hilfskriterium heran-
gezogen, wenn kein Schwerpunkt der Geschäftsfüh-
rung festgestellt werden kann oder wenn es an der 
notwendigen Infrastruktur am Sitz der Gesellschaft 
fehlt. 09 Negativ wird für das Abstellen auf den Ort der 
tatsächlichen Verwaltung vorausgesetzt, dass am sta-
tutarischen Sitz keine festen Einrichtungen wie Büros 
oder Arbeitsplätze für eigenes Personal bestehen. 
Welche Infrastruktur am statutarischen Sitz gefordert 
wird, damit nicht auf den Ort der Verwaltung abge-
stellt wird, lässt sich aber nicht generell beurteilen, 
sondern ist abhängig von der jeweiligen Geschäftstä-
tigkeit im Einzelfall. 10

Im internationalen Steuerrecht gibt es keine einheit-
liche Definition des Begriffs der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung. Die Doppelbesteuerungsabkommen 
definieren den Begriff nicht. Demnach hat eine Aus-
legung als Folge der «Lex Fori»-Klausel in den Abkom-
men grundsätzlich nach dem Recht der Partnerstaaten 
zu erfolgen. 11 Jene Staaten, mit welchen die Schweiz 
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen 
hat, verstehen – in weitgehender Übereinstimmung 
– unter dem Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 

jenen Ort, wo die laufenden Geschäfte tatsächlich ge-
führt werden. 12 Inhaltlich besteht weitgehende Iden-
tität mit dem Ort der tatsächlichen Verwaltung, wie 
er vom Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu 
Art. 127 Abs. 3 BV entwickelt wurde. 13

Um die bundesgerichtliche Formel besser einord-
nen zu können, hilft ein Blick auf den internationa-
len Leading Case «de Beers (1906)» 14 und «Wood v.  

05 Bereits BGE 45 I 190; Zweifel Martin/Hunziker Silvia,  

 in: Zweifel Martin/Beusch Michael/Matteotti René  

 (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen  

 Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, Basel 2015,  

 Art. 4 N 78.
06 BGE 50 I 104; wie auch StE 2002 B 91.3 Nr. 3;  

 so auch die Rechtsprechung des Verwaltungs- 

 gerichts Zürich, vgl. VGer ZH vom 2. April 2014,  

 SB.2013.00037, E. 2.2 m.w.Hw. auf VGer ZH  

 vom 1. Februar 2012, SB.2011.00080, E. 2.1.
07 Urteil des Bundesgerichts 2C_522/2019 

  vom 20. August 2020, E. 2.1; Urteil des Bundes- 

 gerichts 2C_539/2017 vom 7. Februar 2019, E. 3.1;  

 VGer ZH vom 19. April 2017, SB.2017.00005, E. 2.1.
08 Statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 2C_483/ 

 2016 und 2C_404/2016 vom 11. November 2016,  

 E. 3 m.Hw. auf Urteil des Bundesgerichts 2C_1086/ 

 2012 und 2C_1087/2012 vom 16. Mai 2013, E. 2.1  

 und E. 2.2, publ. in: StE 2013 B 11.1 Nr. 24.
09 So im Praxisbeispiel «International tätiger  

 Branding-Spezialist», unter 2. Internationaler  

 Unternehmensberater.
10 Richner Felix/Frei Walter/Kaufmann Stefan/ 

 Meuter Hans Ulrich, Handkommentar zum DBG,  

 3. Aufl., 2016, Art. 50 Rz. 11 (zit. Richner et al.,  

 DBG-Handkommentar).
11 Mäusli Peter, Die Ansässigkeit von Gesellschaften  

 im internationalen Steuerrecht, Bern 1993, 

  S. 156 ff. (zit. Mäusli).
12 Mäusli, S. 201.
13 StRG ZH vom 25. März 2013, 1 DB.2021.2093  

 und 1 ST.2012.330, E. 2d.
14 House of Lords, 30 July 1906, (1906) A.C. 455  

 De Beers Consolidates Mines Limited v. Howe  

 (Surveyor of Taxes).
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Holden (2006)». 15 Der im Entscheid aus dem Jahr 
1906 und im Jahr 2006 vom House of Lords aufge-
stellte «central management and control test» besagt, 
dass das Schwergewicht dann nicht auf den Ort der 
Verwaltungsratssitzungen gelegt wird, wenn und 
soweit ein Direktor die ganze Leitungsmacht eines 
Verwaltungsrates ausüben kann. Der «central ma-
nagement and control test» entspricht weitgehend 
dem abkommensrechtlichen Begriff des Orts der 
tatsächlichen Geschäftsleitung («place of effective 
management») in Art. 4 Abs. 3 OECD-Musterabkom-
men (OECD-MA). 16 Der Tätigkeit der obersten Ge-
sellschaftsorgane kommt dann keine Bedeutung zu, 
soweit sie sich auf die Ausübung der Kontrolle über 
die eigentliche Geschäftsleitung und gewisse Grund-
satzentscheide beschränkt. 17 Dieser Test entspricht 
weitgehend der herkömmlichen Rechtsprechung des 
Bundesgerichts. 18

Weiter hält das Bundesgericht in seiner ständigen 
Rechtsprechung zu den interkantonalen Konfliktfällen 
fest, dass das Hauptsteuerdomizil im Konfliktfall nur 
dann dem Sitzkanton zuerkannt wird, wenn die juristi-
sche Person tatsächlich dort geleitet worden war bzw. 
nicht bewiesen war, dass die Aktivitäten im anderen 
Kanton die Qualität der tatsächlichen Verwaltung er-
reicht hatten. M.a.W. liegt das Hauptsteuerdomizil 
einer juristischen Person am Mittelpunkt ihres Eigen-
lebens. 19 Zu den quantitativen und qualitativen An-
forderungen an das Eigenleben bzw. ab wann die Ver-
mutung gegeben ist, dass die Leitung der Gesellschaft 
nicht am statuarischen Sitz, sondern «auswärtig» 
stattfindet, hat sich das Bundesgericht bisher nicht 
konkret geäussert. Ebenso wurde die Frage, welche 
geographischen Ausmasse ein Ort der tatsächlichen 
Verwaltung hat, bzw. welchen geographischen Kon-
solidierungskreis (z.B. Gebäude, Gemeinde, Kanton, 
Land) für die Bestimmung des Ortes der tatsächlichen 
Verwaltung massgeblich ist, noch nicht höchstrichter-
lich geklärt.

Mit Zunahme von Homeoffice und Videokonferenzen 
über das Internet verlieren Indizien wie Büroräumlich-
keiten, Fehlen von Personal, sowie fehlende telefoni-

sche Erreichbarkeit und die Adressumleitungan Aus-
sagekraft. 20  Sitzungen der Geschäftsleitung, solche 
mit potentiellen Kunden oder den eigenen Mitarbei-
tenden, verlangen keine physische Präsenz. Koordina-
tionsaufgaben, Strategie- oder Investitionsentschei-
de, Führungsaufgaben und Kundenkontaktpflege 

15 England and Wales Court of Appeal 26.1.2006,  

 (2006) EWCA Civ 26, Wood v. Holden (HMIT);  

 vgl. dazu auch Jung Marcel R., Aushöhlung  

 der Bemessungsgrundlage und Gewinnverlagerung  

 durch schweizerische Konzerne mittel Offshore- 

 Finanzierungsstrukturen, IFF Forum für Steuerrecht  

 (2014), S. 162 ff. (2. Teil), 168 ff. (zit. Jung, IFF 2014,  

 2. Teil).
16 Jung Marcel R., Hauptsteuerdomizil juristischer  

 Personen: International und Interkantonal, 1. Teil,  

 EF 3/2017, S. 169 ff., 170 (zit. Jung, Hauptsteuer- 

 domizil, Teil 1); Jung, IFF 2014, 2. Teil, S. 173.
17 Klarstellung mit Update 2008 des Kommentars zu  

 Art. 4 Abs. 3 OECD-MA 2008; Mit dem 2000 Update  

 in Ziff. 24 des Kommentars zu Art. 4 Abs. 3 OECD-MA  

 wurde der folgende Passus mit dem 2008-Update  

 wieder gestrichen: «The place of effective  

 management will ordinarily be the place where the  

 most senior person or group of persons (for example  

 a board of directors) makes its decisions, the  

 place where the actions to be taken by the entity  

 as w whole are determined»; siehe auch Mäusli Peter,  

 in: Zweifel Martin/Beusch Michael/Matteotti René  

 (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuer- 

 recht, Internationales Steuerrecht, Basel 2015, Art. 4  

 OECD-MA N 165 ff. und N 181 ff.
18 Erstmals mit Urteil des Bundesgerichts 2A.321/2003  

 vom 4. Dezember 2003; bestätigt in Urteil des  

 Bundesgerichts 2C_483/2016 und 2C_484/2016 vom  

 11. November 2016, vgl. auch FN 8 oben.
19 BGE 45 I 190, E. 4; bestätigt jüngst in Urteil des  

 Bundesgerichts 2C_627/2017 vom 1. Februar 2019,  

 E. 2.3.6, publ. In: StR 74 (2019) 286 ff.; kritisch dazu  

 Locher Peter, Zum Hauptsteuerdomizil juristischer  

 Personen im interkantonalen Verhältnis, in: StR 75  

 (2020) 270 ff. (zit. Locher, StR 75).
20 Mäusli, S. 48.
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können im Homeoffice, im Hotelzimmer, im Flugzeug 
oder in Shared-Office Räumlichkeiten weltweit statt-
finden. Die dafür notwendige Infrastruktur beschränkt 
sich auf den Laptop und «eine ruhige Ecke». Die Kom-
munikationstechnik und die dezentrale Arbeitsorga-
nisation machen es im Einzelfall immer schwieriger, 
einen geographischen Schwerpunkt der Geschäfts-
führung auszumachen. 21

2. Internationaler Unternehmensberater

Der international tätige Unternehmensberater berät 
Unternehmen weltweit. Als Consultant erarbeitet er 
zusammen mit dem Marketing-, Strategie- und Busi-
nessdevelopment Team der Kundin neue Marketing 
und Wachstumsstrategien, Akquisitionstechniken und 
Produktplazierungen auf dem Weltmarkt. Im Fokus 
steht die Abgrenzung des konkreten Produkts der 
jeweiligen Kundin gegenüber derjenigen der Konkur-
renz.

In unserem Fall befindet sich der statutarische Sitz 
der eigens dafür gegründeten Gesellschaft in einem 
DBA-Staat. Die administrative Verwaltung, wie Rech-
nungsstellung und Buchführung findet teilweise am 
Sitz statt. Eigene Infrastruktur hat die Gesellschaft 
keine. Die Beratungstätigkeit findet vor Ort bei der 
Kundin statt, wofür der Spezialist rund 300 Tage im 
Jahr unterwegs ist. Die Aufenthalte in der Schweiz, 
an seinem privaten Wohnsitz, beschränken sich auf 
wenige Tage, wobei diese der Regeneration zwischen 
dem letzten und dem nächsten Auftrag dienen. Für 
das eigene Marketing und zur Unterstützung grösse-
re Projekte arbeitet der Spezialist mit einem kleinen 
internationalen Team zusammen, welches entweder 
mit ihm bei der Kundin ist oder von zu Hause aus ar-
beitet. Für die Implementierung der jeweiligen Projek-
te wird überwiegend auf die internen Abteilungen der 
Konzerne bzw. der Kundin zurückgegriffen. Je nach 
Bedarf werden zusätzliche Free Lance Mitarbeitende 
hinzugezogen.

Die Steuerverwaltung kam zum Schluss, dass der Ort 
der tatsächlichen Verwaltung der ordentlich im Aus-
land inkorporierten Gesellschaft am Wohnsitz des 
Geschäftsführers und Alleinaktionärs in der Schweiz 
sei und veranlagte die Gesellschaft rückwirkend über 
acht Steuerperioden. Strittig war im vorliegenden Fall 
die Frage, inwieweit die Fäden der Geschäftsführung 
am Wohnsitz des Pflichtigen zusammenlaufen, wenn 
dieser 300 Tage im Jahr unterwegs bei der Kundin 
ist, keine Infrastruktur benötigt, sein Personal aus ad-
hoc Mitarbeitenden besteht und die Kundenaufträge 
im Rahmen von Projekten über mehrere Wochen und 
Monate im Ausland abgewickelt werden.

2.1 Schwerpunkt der Geschäftsführung
2.1.1 Rechtliche Grundlagen
 Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist 
bei einer Verteilung der tatsächlichen Verwaltung auf 
mehrere Orte, der Schwerpunkt der Geschäftsfüh-
rung zu identifizieren. 22 Inwieweit jedoch der Konso-
lidierungskreis des Schwerpunktes der ökonomischen 
Existenz geht, wird weder in der Rechtsprechung 
noch in der Literatur klar definiert. Ein Anknüpfungs-
punkt kann die zeitliche Dauer der Aktivität pro Land 
sein. Erfolgt eine Reisetätigkeit innerhalb des Lan-
des, müsste ein mehrstufiger Ansatz gewählt wer-
den, welcher den Aufenthalt zuerst nach Ländern 
und anschliessend nach Kantonen, Bundesstaaten 
und zuletzt nach Gemeinden bestimmt. Dies hätte zur 
Folge, dass aufgrund der häufigen und beruflich be-
dingten Reisetätigkeit des Pflichtigen der Ort der tat-
sächlichen Verwaltung im jeweiligen Hotelzimmer zu 
verorten wäre. Dies steht wiederum im Widerspruch 
zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach es 
nur einen einzigen Ort der tatsächlichen Verwaltung 
und damit Geschäftsleitung geben könne: Am Mittel-
punkt der ökonomischen Existenz, dort wo die Fäden 

21 Jung, Hauptsteuerdomizil, Teil 1, S. 169.
22 Urteil des Bundesgerichts 2C_483/2016 und  

 2C_484/2016 vom 11. November 2016, E. 3.
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der Geschäftsführung zusammenlaufen, die wesent-
lichen Unternehmensentscheide fallen. 23 Die vielen 
geschäftlich bedingten Abwesenheiten, die örtliche 
Ungebundenheit und das Fehlen von ständigen Ein-
richtungen würden nahelegen, dass sich die tatsäch-
liche Verwaltung der Gesellschaft am Wohnsitz des 
Geschäftsführers und Alleinaktionärs befindet.

Dem stand bereits Heinrich Jud vor 25 Jahren kritisch 
gegenüber: Eine solcher Beizug sei nur dann mög-
lich, wenn die Geschäftsführung klar diesem Gesell-
schaftsorgan zugeordnet werden kann. Weiter führte 
er aus, dass aufgrund der digitalen Möglichkeiten die 
Führung eines Unternehmens an wechselnden Stand-
orten und völlig losgelöst von Büroräumlichkeiten 
vorgenommen werden könne. 24 In den jüngeren Fäl-
len der Rechtsprechung wurde aus dieser Ausnahme 
die Regel. Demnach knüpfte der Fiskus das Haupt-
steuerdomizil an den Wohnsitz des geschäftsführen-
den Verwaltungsrats an. Diese Fälle hatten den Um-
stand gemeinsam, dass der Alleinaktionär gleichzeitig 
geschäftsführender Verwaltungsrat war, der die Ge-
schäftsführung dezentral im In- oder Ausland wahr-
genommen hat. Dies jedoch ohne näher zu prüfen, ob 
die Geschäftsführung überhaupt am Wohnsitz des Al-
leinaktionärs ausgeübt wurde. 25

2.1.2 Gegenstand der Geschäftsführungstätigkeit
 Um den Schwerpunkt der Geschäftsführung zu 
identifizieren, ist in einem ersten Schritt zu eruie-
ren, was Gegenstand derselben ist. In einem zweiten 
Schritt gilt festzustellen, an welchem geographischen 
Ort dieselbe hauptsächlich ausgeübt wird. Bestandteil 
der Geschäftsführung sind die leitenden Handlungen. 
Art und Umfang der Geschäftsführungstätigkeit hän-
gen vom Gesellschaftszweck ab. 26 Der Gesellschafts-
zweck der ausländischen Gesellschaft besteht in der 
Erbringung von Beratungsdienstleitungen auf ho-
hem Niveau weltweit. Der in der Schweiz wohnhafte 
Inhaber ist Angestellter und Entscheidungsträger in 
Personalunion. Die zu erbringenden Beratungsdienst-
leistungen basieren alleine auf dem Know-how des 
Alleinaktionärs. Er schliesst die Verträge mit der inter-

nationalen Kundschaft ab, entscheidet über Zu- oder 
Absage einer Anfrage, leitet Workshops weltweit, 
stellt die Konzepte auf, führt Vertragsverhandlungen 
und hält Referate auf der ganzen Welt. Am statutari-
schen Sitz der Gesellschaft erfolgt lediglich die Rech-
nungsstellung und Buchführung über eine dort ansäs-
sige Dienstleistungsgesellschaft. Ansonsten verlangt 
die Geschäftstätigkeit des Unternehmensberaters 
weder eine spezielle Infrastruktur noch (übriges) qua-
lifiziertes Personal.

Fakt ist, dass es sich vorliegend um eine personen-
bezogene Gesellschaft eines global tätigen Unter-
nehmers handelt. Dementsprechend schwierig ge-
staltet sich die Feststellung des (geographischen) 
Schwerpunkts bzw. Mittelpunkts der ökonomischen 
Existenz derselben. Der Entscheid für die nächsten 
Kundenaufträge, Workshops und Strategien wird dort 
gefällt, wo sich der Inhaber gerade befindet. Laptop 
und Mobiltelefon sind der Draht zu der (potenziellen) 
Kundschaft. Verträge werden per Mail versendet, an 
die ad-hoc beauftragten Anwältinnen zur Durchsicht 
weitergeleitet und in der «Hotel-Lobby» mit «digital 
signatur» unterzeichnet.

23 23 Urteil des Bundesgerichts 2C_848/2017 vom  

 7. September 2018, E. 3.2 und 4.1 f.; Heilinger/ 

 Maute, Teil 1, S. 751; so bereits Botschaft zum  

 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die  

 Harmonisierung der direkten Steuern der  

 Kantone und Gemeinden (StHG), BBl 1983 III 1,  

 S. 108: Danach bestehe zum im internationalen  

 Doppelbesteuerungsrecht gängigen Ausdruck der  

 «tatsächlichen Geschäftsleitung» materiell kein  

 Unterschied.
24 So bereits Jud Heinrich, Züricher Steuerpraxis 1992,  

 S. 144 ff., 153.
25 Urteil des Bundesgerichts 2C_431/2014  

 vom 4. Dezember 2014; VGer ZH vom 15. Juli 2015,  

 SB.2014.00143; StGer SO vom 23. November2015,  

 KSGE 2015 Nr. 9.
26 Richner et al., DBG-Handkommentar, Art. 50 Rz 11.
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Es ist offensichtlich, dass hier die Auffas-
sung des Bundesgerichts, wonach implizit 
davon auszugehen ist, dass es einen  
Ort geben müsse, an welchem die Fäden der 
Geschäftsleitung zusammenlaufen, ins  
Leere läuft.

Die Argumentation, dass es nicht genüge, den Ort 
der tatsächlichen Veraltung in einem Land zu veror-
ten, sondern es angezeigt sei, dass die Geschäftsfüh-
rungstätigkeit auf kleinster Ebene stattzufinden habe 
und es somit der Bezeichnung einer spezifischen Ad-
resse – in Analogie zur Angabe des Sitzes im Han-
delsregister gem. Art. 2 lit. b HRegV – bedürfe, über-
zeugt im vorliegenden Fall nicht. Zunächst liegt es in 
der Natur der vorliegenden Geschäftstätigkeit, dass 
diese vorwiegend bei der internationalen Kundschaft 
vor Ort stattfindet und massgebende weiterführen-
de Geschäftsentscheide (bspw. Zu- und Absage von 
weiteren Aufträgen, Koordination von Workshops 
und Referaten, Erstellung und Absegnung von Kon-
zepten, Projektleitungsmanagement und -entscheide 
usw.) notgedrungen im Hotelzimmer, Flugzeug oder 
den vom Kunden temporär zur Verfügung gestellten 
Büroräumlichkeiten weltweit gefällt werden. Des Wei-
teren sind die Anforderungen des Orts der tatsäch-
lichen Verwaltung nicht mit denjenigen des Eintrags 
ins Handelsregister vergleichbar: Die genaue Bezeich-
nung einer Adresse im Handelsregister entspricht den 
gesetzlichen Anforderungen an die deklaratorische 
Existenz einer Firma (Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand) 
und hat rein formalen Charakter, während der Inhalt 
der Geschäftsleitung und damit Ort der tatsächlichen 
Verwaltung materieller Natur ist. So hält das Bundes-
gericht in ständiger Rechtsprechung fest, dass weder 
der statutarische Sitz noch der steuerliche Wohnsitz 
des Geschäftsführers relevant seien für die Ermittlung 
des Orts der tatsächlichen Verwaltung. Massgebend 
sei der Ort, wo die Geschäftsleitung tatsächlich be-
sorgt werde. 27

2.1.3 Mindestschwelle an Geschäftsführungs- 
tätigkeit?

 Werden die Geschäftsentscheide in Hotelzim-
mern und bei Kundinnen gefällt und kann somit kein 
Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit festgestellt wer-
den, bleibt zu prüfen, ob bei der Verteilung der Ge-
schäftsführung auf verschiedene Orte eine geringfü-
gige Präsenz an einem Ort aufgrund deren «relativen 
Intensität» genügt, um einen Schwerpunkt der Ge-
schäftstätigkeit zu begründen.. Mithin stellt sich die 
Frage, ob ein Ort der tatsächlichen Verwaltung nicht 
eine absolute Mindestschwelle einer Geschäftsfüh-
rungstätigkeit voraussetzt. Würde man das Erreichen 
einer solchen Mindestschwelle bejahen, wäre die Fol-
ge, dass eine Gesellschaft nicht zwingend einen Ort 
der tatsächlichen Verwaltung haben muss. Damit wäre 
die Anschlussfrage, ob beim Fehlen eines solchen, die 
Steuerhoheit an den Ort des statutarischen Sitzes zu-
rückfallt, und zwar auch dann, wenn dort keine Infra-
struktur vorhanden ist.

Das Bundesgericht hat sich dazu jüngst in einem 
interkantonalen Konfliktfall geäussert. 28 Juristische 
Personen sollen ihr Hauptsteuerdomizil dort haben, 
wo der tatsächliche Mittelpunkt ihres Eigenlebens, 
also der Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung liegt. Die 
in Art. 56 ZGB statuierte Vermutung, wonach der Ort 
der tatsächlichen Verwaltung und der Sitz zusam-
menfallen, könne umgestossen werden, wenn der Ort 
der tatsächlichen Verwaltung an einem anderen Ort 
nachgewiesen wird. Daraus lässt sich zwar schliessen, 
dass die Steuerhoheit nicht beim Sitz zu verorten ist, 
wenn sich dort gar keine Geschäftsführungstätigkei-
ten abspielen. Jedoch wird die Frage, ob es eine ab-
solut bemessene Mindestqualität gibt, welche ein Ort 
der tatsächlichen Verwaltung erfüllen muss oder hier-
für auch lediglich ein relativer Schwerpunkt der Ge-
schäftsführungstätigkeit genügt, nicht beantwortet. 29

27 Statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 2C_483/2016  

 und 2C_484/2016 vom 11. November 2016, E. 6.3.
28 Urteil des Bundesgerichts 2C_627/2017  

 vom 1. Februar 2019, E. 2.3.6 auch zum Folgenden.
29 Zum Ganzen: StRG ZH vom 15. Dezember 2020  

 (nicht publiziert), 2 DB.2019.96 und 2 ST.2019.124,  

 E. 4b.
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Das Erfordernis einer solchen Mindest-
schwelle an Geschäftsführungstätigkeit an 
einem Ort ist jedoch nach Auffassung der 
Autorin unter Berücksichtigung der heutigen  
technischen Möglichkeiten und unter  
Berücksichtigung der Geschäftstätigkeit im 
jeweiligen Einzelfall nicht mehr zeitgerecht.

Dies kann zur Folge haben, dass eine Gesellschaft 
nicht zwingend einen Ort der tatsächlichen Verwal-
tung haben muss, womit die Steuerhoheit an den 
statutarischen Sitz zurückfällt. Letzteres ist insofern 
sachgerecht, als dass das Schweizer Steuerrecht im 
Ausland inkorporierte Gesellschaften grundsätzlich 
– unter dem Vorbehalt der Steuerumgehung – an-
erkennt (Art. 154 IPRG 30 , sog. Inkorporationstheorie).

2.2 Mindestqualität der Geschäftsführung
 Auch ein Vergleich mit den steuerrechtlichen An-
forderungen an die Besteuerung einer Betriebsstätte 
vermag im konkreten Fall nicht zu überzeugen.

2.2.1 Analogie zum interkantonalen 
und internationalen Betriebsstättenbegriff?
 Art. 51 Abs. 1 lit. b DBG definiert die Betriebsstät-
te (im internationalen Verhältnis) als eine feste Ge-
schäftseinrichtung, in der die Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 
Als feste Geschäftseinrichtungen gelten Anlagen 
oder Einrichtungen, in denen ständig oder doch we-
nigstens während einer gewissen Zeit die Tätigkeit 
eines Unternehmens ausgeübt wird. 31 Im Gegensatz 
zum BdBSt stellt die Betriebsstättenumschreibung in 
Art. 51 Abs. 2 DBG keine Anfordernisse (mehr) an die 
qualitative oder quantitative Erheblichkeit der in der 
festen Einrichtung ausgeübten Tätigkeit. Unter der 
Wendung «in der die Geschäftstätigkeit (...) ganz oder 
teilweise ausgeübt wird» 32 lassen sich grundsätzlich 
sämtliche mit der Erfüllung des statutarischen Zwe-
ckes im weitesten Sinn im Zusammenhang stehende 
Aktivitäten ungeachtet ihrer Bedeutung innerhalb 
der Gesamtunternehmung subsumieren. In dieser 
Hinsicht geht der Betriebsstättenbegriff des DBG 
über denjenigen des BdBSt bzw. des interkantonalen 
Rechts hinaus. 33

Im Gegensatz zum DBG ehnält das STHG keine Defi-
nition des Betriebsstättenbegriffs 34 : Im interkantoan-
len Verhältnis hat das Bundesgericht den «Betriebs-
stättenbegriff» basierend auf seiner Rechtsprechung 
zum interkantonalen Doppelbesteuerungsverbot in 
Art. 127 Abs. 3 BV entwickelt 35 . Im interkantonalen 
Verhältnis verlangt die qualitative Erheblichkeit zwar, 
dass die in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit 
zum eigentlichen Geschäftsbetrieb bzw. zum betrieb-
lichen Bereich gehört. Während die quantitative Er-
heblichkeit bloss untergeordnete und nebensächliche 
Tätigkeiten ausklammern will, um so eine Aufsplittung 
des Steuersubstrats zu verhindern. 36 Die quantitati-
ve Erheblichkeit ist somit absolut und nicht aufgrund 
des Grössenverhältnisses zum Gesamtunternehmen 
zu beurteilen. Betriebliche Aktiven können demnach 
auch dann eine Betriebsstätte begründen, wenn keine 
menschliche Arbeitskraft eingesetzt wird. 37 Während 

30 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht  

 vom 18. Dezember 1987, SR 291.
31 Urteile des Bundesgerichts 2A.119/2007 vom  

 3. August 2007, E. 3.1 und 2A.409/1997 vom  

 12. November 1999, E. 2c; vgl. auch BGE 139 II 78,  

 E. 3.1.1 ff.
32 Gesetzestext in Art. 51 Abs. 2 DBG und BGE 139 II 78,  

 E. 3.1.2 mit Hw.a. ATHANAS Peter/GIGLIO Giuseppe,  

 in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,  

 Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,  

 Bd. I/2a, 2. Aufl. 2008, Art. 51 N 36.
33 De Vries Reilingh Daniel, in: Zweifel Martin/ 

 Beusch Michael/Mäusli-Allenspach Peter (Hrsg.),  

 Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,  

 Interkantonales Steuerrecht, 2011, § 11 N 42  

 (zit. Autor, Interkant. Steuerrecht).
34 De Vries Reilingh, Interkant. Steuerrecht, § 11 N 3.
35 Urteil des Bundesgerichts vom 14. November 2011,  

 2C_199/2011, E. 3.1 m.Hw. auf BGE 134 I 303, E. 1.2  

 und 2.2 (auch zum Folgenden).
36 De Vries Reilingh, Interkant. Steuerrecht,  

 § 11 N 17 f. auch zum Folgenden.
37 Beispiele sind etwa Verkaufs- und Spielautomaten;  

 vgl. Richner Felix/Frei Walter/Kaufmann Stefan/ 

 Rohner Tobias F., Kommentar zum Zürcher Steuer- 

 gesetz, 4. Aufl., Zürich 2021, § 4 N 23 (zit. Richner/ 

 Frei/Kaufmann/Rohner, ZH-Kommentar).
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die Geschäftsführung jedoch gerade an die physische 
Präsenz derjenigen Person anknüpft, welche die mass-
gebenden Geschäftsentscheide fällt, setzt die quanti-
tative Erheblichkeit im konkreten Einzelfall nicht das 
Vorhandensein von Personal voraus.

Im internatinoalen Verhältnis wiederum, stellender 
statutarische Sitz bzw. der Ort der tatsächlichen Ver-
waltung alternative Kriterien für die Begründung der 
subjektiven Steuerpflicht einer juristischen Person 
dar. 38 Während das Vorhandensein einer Betriebs-
stätte lediglich die wirtschaftliche Zugehörigkeit einer 
juristischen Person (in der Schweiz) zu begründen 
vermag und eine juristische Person unabhängig ihres 
statutarischen Sitzes mehrere Betriebsstätten (welt-
weit) haben kann. Demnach sind die Anforderungen 
an die Begründung einer Betriebsstätte sowohl qua-
litativ als auch quantitativ mit denjenigen am Ort 
der tatsächlichen Verwaltung nicht vergleichbar. Zu-
mal die Geschäftsführungstätigkeit mit den heutigen 
technologischen Möglichkeiten überall auf der Welt 
ausgeübt werden kann, während das Vorhandensein 
einer Betriebsstätte – sowohl interkantonal als auch 
international – eine feste Geschäftseinrichtung von 
gewisser Dauerhaftigkeit voraussetzt. 39

2.2.2 Fehlende steuerliche Ansässigkeit?
 Fehlt es demnach am statutarischen Sitz an der 
notwendigen Infrastruktur und kommt diesem ledig-
lich formaler Charakter zu, fehlt es an der persönlichen 
Zugehörigkeit. Kann indessen der Ort der tatsäch-
lichen Verwaltung geographisch schwerpunktmässig 
nicht festgelegt werden, kann dies zur Folge haben, 
dass die Gesellschaft steuerlich an keinem Ort ansäs-
sig und damit nirgends steuerpflichtig ist. Dies vermag 
auf den ersten Blick als stossend erachtet werden. Da-
gegen kann hervorgebracht werden, dass es im inter-
nationalen Kontext unilateral einzig zu beurteilen gilt, 
ob die Geschäftsleitung durch den im Inland ansäs-
sigen Alleinaktionärin der Schweiz an dessen Wohn-
sitz tatsächlich ausgeübt wird. Ist dies zu verneinen, 
muss die subjektive Steuerpflicht in der Schweiz qua 
Ort der tatsächlichen Verwaltung unabhängig von 
der Tatsache, ob die Gesellschaft überhaupt irgend-
wo auf der Welt subjektiv steuerpflichtig ist, verneint 

werden. 40 Würde man demnach konsequent auf die 
relative quantitative Erheblichkeit abstellen, gäbe 
es nur einen Ort der tatsächlichen Verwaltung. Stellt 
man stattdessen auf die absolute quantitative Erheb-
lichkeit ab, würde dies voraussetzen, dass zumindest 
die Mehrheit der Geschäftsentscheide am vermeint-
lichen Ort der tatsächlichen Verwaltung gefällt wür-
den; ansonsten wären mehrere Orte der tatsächlichen 
Verwaltung möglich, was wiederum aus steuersyste-
matischen Gründen nicht sein kann. 41 Demnach darf 
die Hürde für die quantitative Erheblichkeit nicht der-
massen hoch sein, als dass bereits die Verteilung der 
Geschäftsführung auf drei verschiedene Standorte 
dazu führt, dass keiner der Orte die notwendige quan-
titative Erheblichkeit aufweist, um sich als Ort der tat-
sächlichen Verwaltung zu qualifizieren. Dies wäre wie-
derum nicht im Sinne der in Art. 50 DBG statuierten 
gesetzlichen Regelung.

2.2.3 Der Begriff der tatäschlichen Verwaltung 
früher und heute
 Im vorliegend konkreten Einzelfall des internatio-
nal tätigen Unternehmensberaters führt die Anknüp-
fung an die relative quantitative Erheblichkeit für die 
Bestimmung des Orts der tatsächlichen Verwaltung 
nach Auffassung der Autorin nicht zu einem zufrie-
denstellenden Ergebnis.

38 Jung, Hauptsteuerdomizil, Teil 1, S. 171.
39 Schreiber Susanne/Oesterhelt Stefan, in: Zweifel  

 Martin/Beusch Michael (Hrsg.), Kommentar zum  

 Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die  

 direkte Bundessteuer (DBG), 3. Aufl., Basel 2016,  

 Art. 51 N 24 ff. (zit. Autor, DBG-Kommentar);   

 vgl. auch BGE 139 II 78, E. 2.4.3, Einheitlicher Begriff  

 der Betriebsstätte.
40 Im vorliegend konkreten Fall bezahlte die Gesellschaft  

 am statutarischen Sitz in Europa 12.5 % Gewinn- 

 steuern. Zudem gilt zu beachten, dass in den meisten  

 (europäischen) Staaten eine Gesellschaft qua ihrer  

 dortigen Inkorporation und ihres statutarischen Sitzes  

 in diesem Staat gestützt auf unilaterales Recht dort  

 der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt.
41 Model Tax Convention on Income and on Capital,  

 Condensed Version, OECD 2017, Commentary on  

 Article 4 N 21 und 24 f.
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Als der Gesetzgeber den Begriff der «tatsächlichen 
Verwaltung» im Jahr 1951 einführte, befanden sich die 
technologischen Hilfsmittel für Kommunikation und 
Computertechnologie in den Kinderschuhen. So war 
es vor 60 Jahren undenkbar,

 • dass die Mobiltelefonie den Festnetzan- 
schluss überflüssig machen wird,

 • dass wir uns nicht mehr im Sitzungszimmer,  
sondern in virtuellen «Zoom»-Meetings  
gegenübersitzen werden,

 • dass der Briefverkehr demjenigen per Mail  
weichen wird,

 • und dass der Laptop den damaligen Akten- 
schrank ersetzen wird.

Aufgrund des rasanten technologischen Fortschrittes 
und der fast grenzenlosen Mobilität zu Land, Luft und 
Wasser kann die Geschäftsführung überall auf der 
Welt ausgeübt werden. Somit schwingt in der dama-
ligen Konzeption des Begriffs der «tatsächlichen Ver-
waltung» die schwerfällige Infrastruktur mit. Was un-
sere Vorstellungskraft in den 50er-Jahren überstieg, 
ist heute Alltag. 42 Werden geschäftsleitende Anord-
nungen durch Telefon-, Video- oder Internetkonfe-
renzen beschlossen, Verträge per E-Mail versendet 
und unterzeichnet, Beratungsdienstleitungen, Marke-
tingkonzepte und Workshops bei der internationalen 
Kundschaft vor Ort vorgenommen, fehlt es an einem 
eindeutigen «Ort der tatsächlichen Verwaltung». 43

Den technologischen Möglichkeiten werden jedoch 
auch in der neueren Rechtsprechung wenig Rechnung 
getragen: Die Judikatur verharrt weiterhin in ihrem 
«starren Korsett» der bisherigen Kriterien. Das Bun-
desgericht ist zwar im Resultat nie vom Grundsatz 
abgewichen, den es bereits im «Columbus-AG» 44 -Ent-
scheid aus dem Jahr 1919 aufgestellt hatte 45 , wonach 
das Hauptsteuerdomizil einer juristischen Person am 
tatsächlichen Mittelpunkt ihres Eigenlebens liege. 46 
Der Mittelpunkt des Eigenlebens wird jedoch unverän-
dert gestützt auf das Vorhandensein von Geschäfts-
einrichtung und Personal hergeleitet. Gibt es diese 
Infrastruktur nicht, wird der Wohnsitz des Trägers der 
tatsächlichen Leitung als relevant angesehen. Das gilt 
unabhängig von der Tatsache, ob am Wohnsitz die 
Geschäftsführung tatsächlich ausgeübt wird. 47

Als «Hoffnungsschimmer» am Horizont dürfte das 
(interkantonale) Urteil des Zürcher Verwaltungsge-
richts vom 29. April 2020 48 gesehen werden. Strittig 
war der Ort der tatsächlichen Verwaltung einer Ein-
personen-GmbH mit Sitz im Kanton A. und Wohnsitz 
des Geschäftsführers im Kanton B. Zu Recht stellte 
das Gericht fest, dass bei personenbezogenen Gesell-
schaften nahe liege, dass die anfallenden operativen 
Geschäftsentscheide laufend dort getroffen würden, 
wo sich der Gesellschafter gerade aufhalte bzw. wo 
er seiner gesellschaftlichen Tätigkeit nachgehe. Dem-
nach komme dem Kriterium, wo sich der Gesellschafter 
quantitativ geschäftlich gesehen schwerpunktmässig 
aufhalte, eine erhebliche Bedeutung zu. 49 Das Ver-
waltungsgericht kam zum Schluss, dass die operative 
Geschäftstätigkeit eng mit dem physischen Aufent-
haltsort des Geschäftsführers verbunden sei. Damit 

42 Zum Ganzen auch StRG ZH vom 15. Dezember 2020  

 (nicht publiziert), 2 DB.2019.96 und 2 ST.2019.124, E. 4e.
43 Vgl. auch Vogel Klaus/Lehner Moris, Doppelbe- 

 steuerungsabkommen, Kommentar, 5. Aufl., Art. 4  

 DBA N 267.
44 Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juni 1919 i.S.  

 Aktiengesellschaft «Columbus» gegen Aargau event.  

 Glarus, BGE 45 I 190; kritisch dazu auch Locher,  

 StR 75, S. 270 ff.
45 Mit Urteil des Bundesgerichts 2C_627/2017  

 vom 1. Februar 2019 wurde im Rahmen der Gesamt- 

 schau der Rechtsprechung zum Verbot der  

 interkantonalen Doppelbesteuerung bestätigt, dass  

 das Bundesgericht das Hauptsteuerdomizil seit  

 dem erwähnten Entscheid im Konfliktfall nur dann  

 dem Sitzkanton zuerkannte, wenn die juristische  

 Person tatsächlich dort geleitet worden war bzw.  

 nicht bewiesen war, dass die Aktivitäten im anderen  

 Kanton die Qualität der tatsächlichen Verwaltung  

 erreicht hatten; kritisch dazu Locher, StR 75, 274 f.
46 Bestätigt in Urteil des Bundesgerichts 2C_627/2017  

 vom 1. Februar 2019, E. 2.3.6.
47 Heilinger/Maute, Teil 1, S. 757; StRG ZH vom  

 17. Dezember 2018, 1 ST.2015.156, E. 1b in fine; StRG  

 ZH vom 29. August 2017, 1 ST.2015.301.
48 VGer ZH vom 29. April 2020, SB.2019.00083.
49 VGer ZH vom 29. April 2020, SB.2019.00083, E. 3.1.
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erscheine es sachgerecht, vor allem auf die örtliche 
Verankerung der Geschäftstätigkeit abzustellen. 50

Anders als bei unserem Unternehmensberater war 
im zu beurteilenden Fall der Wohnort des Gesell-
schafters gleichzeitig Homeoffice, für welchen Miet-
aufwand auf Ebene der Gesellschaft verbucht wurde. 
Zudem zeigten die eingereichten Spesenbelege, dass 
die Kundenakquise hauptsächlich im Wohnkanton des 
Gesellschafters stattfand. Der Fall geht zur Freude der 
Autorin jedoch in die richtige Richtung: Die notwendi-
ge Infrastruktur für die Ausübung der Geschäftstätig-
keit kann sich auf einen Laptop beschränken, welcher 
dem Geschäftsführer die Möglichkeit eröffnet, überall 
zu arbeiten. Will man die Vermutung des Orts der tat-
sächlichen Verwaltung am Wohnsitz des Gesellschaf-
ters vermeiden, sollte das Homeoffice nur sporadisch 
genutzt werden und nicht in der Buchhaltung als 
Mietaufwand geltend gemacht werden.

Auch die seit einiger Zeit laufenden Bestrebungen auf 
Ebene der OECD zur Entwicklung von neuen Besteue-
rungsmodellen, welche der Digitalisierung vermehrt 
Rechnung tragen sollen, lassen Hoffnung aufkommen.  

2.3 Beweislast
 Vor Augen zu halten bleibt, dass in der Praxis der 
Nachweis, dass dem statutarischen Sitz bloss formelle 
Bedeutung zukommt, oft schwierig ist. Dies bedeutet 
nicht, dass die betroffene juristische Person deshalb 
zur besonderen Mitwirkung verpflichtet wäre. Die Be-
weislast liegt vollumfänglich bei der Steuerbehörde. 
Erscheint aber der von der Behörde angenommene 
Sitz in der Schweiz als sehr wahrscheinlich, so genügt 
dies i.d.R. als Hauptbeweis und es obliegt der steuer-
pflichtigen Person, den Gegenbeweis für den von ihr 
behaupteten Sitz ausserhalb der Schweiz zu erbrin-
gen. 51

In den neuen Fällen der Beratungspraxis spielt das 
Wertschriftenverzeichnis eine entscheidende Rolle 
– so auch im vorliegenden Fall. Der Steuerkommis-
sär des Wohnsitzkantons stösst im Wertschriften-
verzeichnis auf die Beteiligung an der ausländischen 

Gesellschaft. Diese hat in den vergangenen Jahren 
substanzielle Gewinne erzielt und weist unter An-
wendung der sog. Praktiker Methode 52 einen subs-
tanziellen Vermögenswert aus. Die Jahresrechnungen 
liegen der Steuerverwaltung vor. Die Steuerbehörden 
müssen nun gestützt auf hinreichende Anhaltspunk-
te vorbringen können (z.B. fehlender Personal- und 
Raumaufwand), dass der «Ort der tatsächlichen Ver-
waltung» als «sehr wahrscheinlich» am Wohnsitz des 
Alleinaktionärs anzunehmen ist und damit ein Steuer-
rechtsverhältnis rechtsgenügend nachgewiesen ist; 
der Hauptbeweis gilt als erbracht.

Es resultiert eine Beweislastumkehr mit Gegenbeweis: 
Es obliegt nun der ausländischen Gesellschaft zu be-
weisen, dass sich der Ort der Geschäftsleitung nicht 
am Wohnsitz der Trägerin der tatsächlichen Leitung 
befindet. 53

Die Fälle aus der Rechtspraxis haben gezeigt, dass es 
im internationalen (und interkantonalen) Verhältnis 
nicht mehr genügt zu behaupten, der Ort der tatsäch-
lichen Verwaltung befinde sich irgendwo im Ausland 
bzw. irgendwo in der Schweiz, wenn besondere An-
knüpfungspunkte wie z.B. der Wohnsitz des Allein-
aktionärs in der Schweiz bestehen, die es dem Fiskus 
erleichtern, den Hauptbeweis zu erbringen. Die juris-
tische Person muss mittels Gegenbeweises glaubhaft 
machen, dass am ausländischen Sitz eine minimale 
funktionstüchtige Geschäftsführung bzw. Infrastruk-
tur vorhanden ist, bzw. die Geschäftsführung gerade 
nicht am Wohnsitz der Alleinaktionärin wahrgenom 

50 VGer ZH vom 29. April 2020, SB.2019.00083, E. 3.2.2.
51 VGer ZH vom 02. April 2014, SB.2013.00037,  

 E. 2.3; Richner et al., DBG-Handkommentar, Art. 50  

 Rz. 19 f. m.Hw.
52 Vgl. WL EStV/KS SSK v. 28.8.2008, Bewertung  

 Wertpapiere ohne Kurswert, Rz. 34 ff.
53 Jung Marcel R., Hauptsteuerdomizil juristischer  

 Personen: International und interkantonal,  

 Rechtslage, Planungsmöglichkeiten und Grenzen  

 (3. Teil), in: Expert Focus 6-7/2017, S. 445 ff., 448.  

 (zit. Jung, Hauptsteuerdomizil, Teil 3).
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men wird. 54 Wie der Gegenbeweis über eine Tatsache 
die «nicht sein kann, weil sie nicht sein darf» 55 geführt 
werden kann, ist wiederum fast eine philosophische 
Frage und darf an dieser Stelle offen bleiben.

3. Schlussbemerkungen

Es mag argumentiert werden, dass unser Unterneh-
mensberater seine zentralen Geschäftsführungsent-
scheide nicht während einem Kundenmeeting oder 
einer Projektpräsentation fällt. Gleichzeitig liegt es 
auf der Hand, dass er die notwendige Korrespondenz, 
Verhandlungen und Vorbereitungen mit Neukundin-
nen oder bevorstehenden Projekten unterwegs, d.h. 
aussgerhalb des Firmensitzes abwickelt. So kann 
heutzutage ein Hotelzimmer, ein Café um die Ecke des 
Hotels oder das Flugzeug als «Mittelpunkt des Eigen-
lebens» der Gesellschaft qualifizieren, weil dort die 
Fäden der Geschäftsleitung zusammenlaufen und we-
sentliche Unternehmungsentscheide gefällt werden.

Folge und Kehrseite dieser grenzenlosen 
Mobilität ist, dass sich der Ort der tatsäch-
lichen Verwaltung der Gesellschaft weder  
gestützt auf die relative noch absolute  
quantitative Erheblichkeit bestimmen lässt.

Dass in der Folge die Durchsetzung des Steueran-
spruchs Schwierigkeiten bereitet, weil sich der Ort der 
tatsächlichen Verwaltung geographisch nicht auf die 
kleinste Ebene eingrenzen lässt, mag aus fiskalischer 
Sicht unbefriedigend sein. Es ist jedoch das Ergebnis 
der heutigen technologischen und mobilen Möglich-
keiten. Zumal die Gesellschaft an ihrem statutarischen 
Sitz weiterhin der unbeschränkten Steuerpflicht un-
terliegt, geht global gesehen, kein Steuersubstrat ver-
loren. So darf als ultimo ratio und unter dem Aspekt 
«in dubio pro fisco» der Ort der tatsächlichen Ver-
waltung nicht an den Wohnsitz der Alleinaktionärin 
und Geschäftsinhaberin verlegt werden, wenn die Ge-
schäftsleitung tatsächlich nicht an deren Wohnsitz in 
der Schweiz ausgeübt wird.

Sine dubio ist, dass die Steuerbehörden auch in naher 
Zukunft vermehrt anhand des Wertschriftenverzeich-
nisses der Alleinaktionärin potenzielles Steuersubst-
rat von im Ausland inkorporierten Gesellschaften qua 
Ort der tatsächlichen Verwaltung der unbeschränkten 
Steuerpflicht in der Schweiz unterstellen werden. Die 
Antwort auf die Frage, ob die Steuerbehörden mit 
selbem Elan diejenigen Fälle von in der Schweiz in-
korporierten Gesellschaften ohne Büroräumlichkei-
ten, Personal und operativer Geschäftstätigkeit in der 
Schweiz an die Hand nimmt und dem Ort der tatsäch-
lichen Verwaltung im Ausland gegenüber dem sta-
tutarischen Sitz im Inland den Vorrang erteilen wird, 
überlässt die Autorin an dieser Stelle den Leserinnen 
und Lesern.

54 Jung, Hauptsteuerdomizil, Teil 3, S. 450.
55 Christian Morgenstern (1909), «Die unmögliche  

 Tatsache».


